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Pauschaldeklaration „GIGA“ - Gewerbliche Gebäudeversicherung
Versichert werden die im Antrag mit den dort genannten Versicherungssummen und Versicherungsformen bezeichneten Gebäude
einschließlich der Grund- und Kellermauern, sonstigen Grundstücksbestandteilen und Zubehör:

I. Zusätzliche Einschlüsse
in den

Sparten*)
Zusätzlich sind bei gleitender Neuwert- bzw. Neuwertversicherung auf Erstes Risiko versichert (die Pos. I.1. - I.14.
gelten insgesamt bis zur Höhe der jeweiligen Gebäudeversicherungssumme, höchstens jedoch 2,75 Mio. EUR**), die
Pos. I.15.1. - 15.2. pro Versicherungsgrundstück insgesamt bis zur Höhe der dort genannten Versicherungssumme
versichert):

Entschä-
digungs-
grenze
EUR F LW St

1. Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten, ferner in der Feuerversicherung auch Feuerlösch-
kosten                                                                                                                                                                         
2. Aufräumungs-, Abbruch-, Abfuhr- und Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen (Klausel 1101)            
3. Kosten für die Dekontamination von Erdreich (Klausel 9941)- höchstens jedoch 250.000 EUR -                            
4. Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (auch für Restwerte) (Klausel 2302/2303)      
5. Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung (Preisdifferenz-Versicherung, Klausel 1301)                                                                        
6. Sachverständigen-Kosten, soweit der entschädigungspflichtige Schaden 25.000 EUR übersteigt
(Klausel 9943)                                                                                                                                                             
7. Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte anläßlich eines Einbruchs oder Einbruchversuchs
(Klausel 9807)                                                                                                                                                             
8. Kosten für erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen nach einem ersatzpflichtigen Sachschaden
(Klausel 9808)                                                                                                                                                             
9. Überspannungsschäden durch Blitz sowie Folgeschäden (Klausel 9933)                                                               
10. Nutzwärmeschäden (Klausel 9809)                                                                                                                       
11. Schäden durch Wasser aus Aquarien und Wasserbetten (Klausel 9810)                                                              
12. Wasserverlust infolge eines ersatzpflichtigen Leitungswasserschadens (Klausel 9946)                                        
13. Aufwendungen für das Entfernen von durch Sturm umgestürzter Bäume auf dem Versicherungsgrundstück
inkl. Wiederaufforstung der betroffenen Bäume (Klausel 9811)                                                                                   
14. An der Außenseite des Gebäudes angebrachte Antennenanlagen, Markisen, Leuchtröhrenanlagen, Schilder,
Transparente, Überdachungen, Schutz- und Trennwände                                                                                          
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15. Zuleitungen:
Frost- und Bruchschäden an besonderen Rohren außerhalb versicherter Gebäude
15.1. Wasserzuleitungs- und Heizungsrohre, die auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der
Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen (Klausel 9802) - je Schadenfall                                            
15.2. Wasserzuleitungs- und Heizungsrohre, die außerhalb des Versicherungsgrundstücks verlegt sind und der
Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen (Klausel 9803) - je Schadenfall                                            

5.200 �

16. Austausch von Wasserhähnen, Geruchsverschlüssen und Wassermessern infolge Rohrbruch (Klausel 9812)          5.200 �

17. Kostenlose Vorsorgedeckung bis zur nächsten Hauptfälligkeit für bereits fertiggestellte Gebäudeerweiterungen
(Um-, An-, Ausbauten) ab entsprechender Mitteilung an die NÜRNBERGER                                                                   60.000 � � �

18. Aktiv-SchadenHilfe - Entgegennahme von Schadenmeldungen und Vermittlung von einsatzbereiten Handwerkern,
24h an allen Tagen                                                                                                                                                            � � �

II. Weitere zuschlagsfreie Einschlüsse
in den

Sparten*)

F LW St
1. Unbemannte Flugkörper (Klausel 3108)                                                                                                                                               �

2. Erweiterte Leitungswasser-Versicherung (Klausel 5105)                                                                                                                      �

*)  mitversichert in der jeweils kenntlich gemachten versicherten Sparte
**) in der gleitenden Neuwertversicherung die Versicherungssumme Wert 1914 (Mark) multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls
geltenden gleitenden Neuwertfaktor, höchstens jedoch 2,75 Mio. EUR.


